
 

 

 

__________________________________________________________ 

                                           A u s s c h r e i b u n g 
                    25. Bundesoffenes VSK - Gardetanzturnier 
                                           Qualifikationsturnier des Bundes Deutscher Karneval (BDK) 

Es gelten die Richtlinien der BDK- Tanzturnierordnung sowie diese Teilnahmebedingungen! 
 
Veranstalter:              Verband Saarländischer Karnevalsvereine 
Ausrichter:                 GKG Fraulautern  
Turnierbeginn:           Jugend und Junioren: Samstag, 12. März 2011 ab 09.00 Uhr 
                                   Aktive:                         Sonntag,  13. März 2011 ab 10.00 Uhr 
Hallenöffnung: 2 Stunden vor Turnierbeginn. 
 
Austragungsort:       Sporthalle Steinrausch, Saarlouis – Steinrausch, Kurt-Schumacher-Allee 
 
Teilnahmeberechtigung: Alle Vereine, die dem BDK angeschlossen sind, deren Aktiven einen gültigen 
Tanzturnierausweis vorzeigen können und ihre Tänze der GEMA gemeldet haben. (Zusatzvereinbarung 
Nr.7 zum Gemavertrag RV/15).Schadenersatzansprüche der GEMA gegen den Veranstalter wegen nicht 
gemeldeter Darbietungen gehen zu Lasten des verursachenden Vereines. 
 
Tanzturnierausweise sind beim Bund Deutscher Karneval, Zentralarchiv, Postfach 10, 97302 Kitzingen,
gegen eine Gebühr von 2,00 Euro mindestens 5 Wochen vor Turnier zu beantragen. 
Bitte per Überweisung bezahlen- BDK Sparkasse Südwestpfalz, BLZ 542 500 10, Konto: 50 006 006 
Die Ausweise sind vom Verein unter Angabe von Name, Vorname, Strasse, Wohnort, Geburtsdatum 
Gesellschaftsname, Name des Regionalverbandes und der BDK- Mitgliedsnummer zu beantragen. 
Beizufügen ist ein neues Passbild mit Name, Vorname und Geburtsdatum auf der Rückseite. 
Erst nach Geldeingang können die Ausweise den Gesellschaften zugeschickt werden 
Sollte ein Ausweis bei der Passkontrolle fehlen, kann der Aktive nicht starten; oder es erfolgt keine 
Wertung. 
Jeder Turnierteilnehmer muss im Besitz eines gültigen Tanzturnierausweises sein. 
Bei der Passkontrolle hat der Ausweisinhaber den Pass persönlich vorzuzeigen. 
Bei Verein- oder Wohnsitzwechsel muss der Ausweis vom BDK berichtigt worden sein. 
 
Anmeldung: Nur elektronisch (online) per Internetseite des BDK (www.karnevaldeutschland.de) 
Pro Verein wird nur eine Sammelanmeldung für alle Altersklassen und Disziplinen angenommen. 
Eröffnung des Meldeportals 01. Juli 2010 um 11:11 Uhr. 
 
Startgeld: In allen Disziplinen und Altersgruppen beträgt die Startgebühr  25,- Euro und ist bis 

zum 25. August 2010 zu entrichten. 
Bei Abmeldung egal zu welchem Zeitpunkt und aus welchem Grund erfolgt 
grundsätzlich keine Rückerstattung von Startgeldern. 

 
Erst nach Eingang des Startgeldes bei uns erhalten sie eine Anmeldebestätigung. 
Sollten am 31. August nicht alle 120 Startmöglichkeiten pro Tag ausgeschöpft sein, wird auf 
Veranlassung des zuständigen Juryobmann das Meldeportal acht Wochen vor dem Turnier für weitere 
vier Wochen geöffnet. 
Bei Nichtzahlung erfolgt eine Streichung von der Starterliste zu Gunsten der bezahlten Anmeldungen auf 
der Warteliste. 
 
Rückerstattung 
Eine Rückerstattung erfolgt ausnahmslos nur für Startgelder von Startgeld Vereinen, die auf der 
Warteliste stehen und wegen der Anzahl an Meldungen (Überschreitung der 120 zulässigen Starts pro 
Tag) nicht mehr berücksichtigt werden können. 
 
Zahlung der Startgebühren per  Überweisung auf das VSK- Konto KSK Saar-Pfalz Kontonummer.    
               1011262050, BLZ 594 500 10 
 
 
 

 



 
Altersgruppen:      I  Jugend     Jahrgang 2000 bis 2005 
                               II Junioren   Jahrgang 1996 bis 1999 
                              III Aktive       Jahrgang ab 1995 
Die Altersgruppe Jugend benötigt in allen Disziplinen zur Qualifikation nur einen Teilnehmer. 
Die Altersgruppen Junioren und Aktive grundsätzlich drei. 
Eine Verschiebung der Disziplinen an den 2 Tagen behält sich der Ausrichter vor. 
 
Bühne  14 x 10 m. Vom Publikum aus gesehen ist der Aufmarsch auf der rechten Seite der Bühne. 
Abmarsch nach links. Die Bühne wird aus Elementen gebaut und ist mit einem Belag versehen. 
Proben auf der Bühne sind laut TTO nicht möglich 
 
Musik 
Es ist nur Musik nach Kassette und CD zugelassen. Jeder Tonträger darf nur mit einem 
Musikstück bespielt sein .  Die Tonträger und die Verpackung müssen mit dem Gesellschaftsnamen, 
der Startdisziplin und Laufgeschwindigkeit beschriftet sein. 
Sie sind spätestens 1Stunde vor Beginn der Disziplin bei der Tonregie abzugeben. Eigene Abspielgeräte 
sind zugelassen - Anschlusskabel sind mitzubringen.  
Für den Einsatz eigener Geräte benimmt der Ausrichter keine Haftung. 
Wir empfehlen den Verantwortlichen Ersatztonträger bereitzuhalten.                                                                                       
Zertifizierte Musik: Die Vereine sind angehalten, selbst darauf zu achten, das zertifizierte 
Tonträger bei der Abgabe besonders gekennzeichnet und in die Liste 
für zertifizierte Tonträger eingetragen werden. 
 
Einheitlicher Meldeschluss für alle Turniere ist der 31. August 2010!!! 
 
Auslosung: Die Reihenfolge der Auftritte wird am  11. Februar 2011 unter Aufsicht des TTA ausgelost. 

 
Ort: Gasthaus Schalander, Lebacherstrasse, 66740 Saarlouis, Tel. 06831 – 892810, um 20.00 Uhr  
 
Eintrittskarten für Schlachtenbummler kosten 8,- Euro, Kinder von 6 bis 12 Jahre 5,- Euro 
Es werden nur bezahlte Kartenbestellungen reserviert. Vorbestellte und bezahlte Eintrittskarten werden 
an der Tageskasse nicht zurückgenommen. 
Aktive Teilnehmer  und jeweils eine Begleitperson je Start erhalten freien Eintritt. Sie haben keinen 
Anspruch auf einen Tischplatz. Aktive und Betreuer, die in mehreren Disziplinen starten, erhalten nur 1 
Karte. 
Der Ausrichter behält sich entsprechende Kontrollen vor. 
 
Kartenbestellungen nur mit Bestellformular bei der GKG. Sls. - Fraulautern. Siehe Infobox!! 
 
Preise und Siegerehrung: Jede Siegergruppe erhält einen Pokal. Paare erhalten 2 Pokale. Für die drei 
Erstplatzierten wird eine Siegerurkunde mit Platzierung und erreichter Punktzahl ausgestellt. 
Außerdem  
erhalten alle Aktiven eine Erinnerungsurkunde. Die Siegerehrung findet an beiden Turniertagen am Ende 
der Veranstaltung statt. Alle Aktiven und Schlachtenbummler sollten an der Siegerehrung teilnehmen. 
Gesellschaften, die vor Beendigung das Turnier verlassen, werden gebeten, sich beim 
Tanzturnierausschuss abzumelden. 
 
Garderoben: Bitte benutzen Sie nur die für Ihre Aktiven zugewiesenen Garderoben und verlassen Sie die
Räume aufgeräumt und sauber. Die Gesellschaften haften für ihre Aktiven und können für Schaden in  
Regress genommen werden. In den Garderoben ist absolutes Rauch- und Alkoholverbot 
gemäß Beschluss des BDK. 
Die Auftritte der Teilnehmererfolgen auf eigene Gefahr.  
Für persönliche Wertgegenstände und Requisiten übernimmt der Ausrichter keine Haftung. 
 
Erste Hilfe: Während des Turniers ist ein Turnierarzt und Sanitätspersonal anwesend. 
Die Bewirtung erfolgt an beiden Turniertagen zu volkstümlichen Preisen durch den Ausrichter.  
Mitgebrachte Speisen und Getränke dürfen in den bewirtschafteten Räumen nicht verzehrt 
werden. 
Bei Verstößen kann der Ausrichter von seinem Hausrecht Gebrauch machen. 
 
 
 



 
Film- und Videoaufnahmen sind generell verboten und können zum Ausschluss führen.  
Fotoaufnahmen nur hinter der Jury erlaubt. 
• Rauchverbot besteht an beiden Turniertagen im gesamten Hallenbereich 
 
Weitere Auskünfte zum Turnier geben wir Ihnen gerne nach Anfrage schriftlich an die Postanschrift, 
oder telefonisch unter der Nummer 06806/84720, Beate Klein und tta-beateklein@gmx.de oder VSK- 
Geschäftsstelle Tel.06894/103111, Fax 06894/103444 
Auskünfte zum Stand der Meldungen dürfen nicht erteilt werden 
 
Freitag zwischen 16.00 und 20.00 Uhr und (?) an beiden Turniertagen zwischen 7 und 22.00 Uhr unter 
der Mobil Nr.: 0173 7565541 
 
Auskünfte über den Stand der Wertungen werden jedoch nicht erteilt. 
 
 
WICHTIG !!!  NEU !!! WICHTIG !!!  NEU !!! WICHTIG !!!  NEU !!! 
 
 
Bei Meldung zum Turnier ist jeweils ein Thema für den Tanz anzugeben (TTO 5.5). 
Eine Auslosung kann nur dann erfolgen, wenn das Thema bekannt ist. 
 
Das Anbringen von Werbung auf und an Schautanz-Kostümen und- Requisiten ist 
genehmigungspflichtig. 
Sie wird nur dann erteilt, wenn diese themenbedingt notwendig ist (TTO 2.19). 
 
Bei freien Starterkapazitäten (< 120) erfolgt auf Veranlassung durch den zuständigen Obmann eine 
erneute Portalöffnung zum Stichtag zwei Monate vor dem Turniertermin für vier Wochen. Alle  
Termine werden im Portal übersichtlich aufgeführt. 
 
Besonderer Hinweis vom Bund Deutscher Karneval: 
�Dieses Turnier unterliegt den Vereinbarungen zwischen dem Bund Deutscher Karneval , dem 
Bundesverband für karnevalistischen Tanzsport, dem Deutschen Tanzsportverband und dem 
Deutschen Sportbund. Deshalb ist es strengstens untersagt, Medikamente einzunehmen oder zu 
verwenden, die auf der internationalen Dopingliste stehen. 
 
Die Turnierteilnehmer müssen Amateure sein und im Jahr des Endturniers das entsprechende 
Lebensjahr vollenden.  
Für die Teilnahmeberechtigung ist das Geburtsjahr ausschlaggebend. Alle Teilnehmer können nur für 
einen Verein starten. 
Ein Vereinswechsel kann nur in der Zeit vom Tage nach dem BDK- Endturnier bis 30. Juni eine jeden 
Jahres erfolgen. 
Jeder Verein stimmt mit der Anmeldung zu einem Turnier der Veröffentlichung seiner Darbietung durch 
den BDK in den Medien zu. Der Verein ist verpflichtet, jeden angemeldeten Aktiven auf diese 
Bestimmung hinzuweisen und haftet dem BDK gegenüber dafür, dass keiner dieser Regelung 
widersprochen hat. 
 
Allgemeines/ Ergänzung/Achtung  
 
Allgemeines: Mit der Abgabe der Onlinemeldung, werden die vorstehenden Bedingungen vollinhaltlich 
anerkannt. 
Die Anmeldung ist rechtsverbindlich. 
Angelegenheiten, die in der Ausschreibung nicht geregelt sind, regelt die Tanzturnierordnung des BDK. 
 
Wir wünschen allen Aktiven die bestmöglichen Voraussetzungen zu Start und Tanz. Deshalb 
müssen 
(wie praxiserprobt) während des Tanzes die Saaltüren geschlossen werden. 
Wir bitten die Aktiven und Schlachtenbummler um entsprechende Disziplin!!!!  
 


